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 Veröffentlicht am 22.12.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §209 Abs1;

Rechtssatz

Das Ersuchen der Abgabenbehörde um Ergänzung einer bestimmten Abgabenerklärung (hier: Au8orderung zur

Vorlage einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung betre8end die wissenschaftliche Tätigkeit des Abgabep;ichtigen und

die Aufgliederung seiner Einnahmen) stellt eine Unterbrechungshandlung iSd § 209 Abs 1 BAO dar.
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